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mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadtverwaltung

Grußw� t zum Weihnachtsfest und Jahresausklang

Lichterketten, hell erstrahlende 
Fichten und Tannen, leuchtende Sterne: Im 

Advent sind die Innenstädte weihnachtlich geschmückt 
und beleuchten die dunklen Straßen. Licht und Weihnachten gehören 

seit jeher zusammen.
Die Lichter der Adventszeit sind die Vorzeichen für das Weihnachtsfest, sie erhellen aber 

auch die Finsternis, im übertragenen wie meteorologischen Sinn, und sie berühren uns.

Dieses Licht und das damit verbundene Gefühl würde 
ich mir wünschen, dass wir uns bewahren können. Be-
wahren für unsere Gedanken, die zu oft und zuerst das 
Schlechte sehen, bevor sie das Gute bemerken. Ärgern 
Sie sich auch manchmal über Regen, weil Sie sich die 
Wärme der Sonne wünschen und dabei vergessen, dass 
er so wichtig ist für die Natur? Ärgern Sie sich über die 
Baustelle, die Sie gerade behindert? Eine Baustelle, die 
aber Neues und Gutes entstehen lässt. Ärgern Sie sich 
über Mitmenschen, die Dinge mit anderen Augen be-
trachten oder Themen in einem anderen Tempo an-
gehen? Wie wertvoll können diese Blickwinkel aber 
auch sein oder wie gut kann es tun, sich diesem Tempo 
zwischendurch anzupassen. 

Wir bewerten schnell unsere Umgebung und sehen 
dabei zunächst nur die negativen Seiten. Positives Den-
ken wird uns nicht in die Wiege gelegt, wir müssen erst 
lernen, es uns anzueignen. Seinen Blick auf das Gute zu 
lenken, bedeutet aber nicht, alles Negative auszublen-
den. Es geht vielmehr darum, sich beiden Seiten be-
wusst zu sein und die eigene Aufmerksamkeit dann auf 
das Gute zu richten.

Ein Schlüssel für diesen Perspektivenwechsel ist die 
Dankbarkeit. Sie haben bestimmt auch schon davon 
gelesen, welche Wunder es bewirken kann, wenn wir 
uns täglich drei Dinge bewusst machen, für die wir dank-
bar sind. 

Ich für mich möchte die Weihnachtstage und die Tage 
zwischen den Jahren nutzen, um noch tiefer in diese 
Dankbarkeit zu gelangen. Mir das bewusst machen, was 
in diesem Jahr alles gut gelaufen ist, gelungen ist. Um 
aus diesen positiven Gefühlen heraus den Mut und die 
Kraft zu fi nden, auch im Jahr 2026 wieder die Segel zu 
setzen und all das voranzutreiben, was mir für Leuters-
hausen am Herzen liegt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben den Blick für all das 
Gute in unserem Leben, das uns zuteilwird. Schenken Sie 
denen, die zurzeit vielleicht wirklich von Finsternis umge-
ben sind, ein Licht durch eine kleine Geste, ein Lächeln 
oder ein liebevolles Wort. 

Ich wünsche Ihnen ein 

� ohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfü� tes Jahr 2026,

das Ihnen Tag für Tag die Möglichkeit schenkt, 
Dankbarkeit zu üben und unser Miteinander 

positiv und wohlwollend zu gestalten. 

Ihr Markus Liebich
1. Bürgermeister
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In diesem Jahr ziert ein ganz besonderes Motiv die Weih-
nachtskarte der Stadt Leutershausen. Bereits im September 
hat die Stadtverwaltung junge Nachwuchskünstler aus dem 
Gemeindegebiet aufgerufen, sich mit eigenen Ideen und Ent-
würfen für die Gestaltung der Weihnachtspost einzubringen.

Die rege Teilnahme war überwältigend. Am 08.12. wurden die 
drei glücklichen Gewinner, die es in die engere Auswahl ge-
schafft haben, zur Preisverleihung ins Rathaus eingeladen.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
bei allen Teilnehmern bedanken! Alle eingereichten Motive 
schmücken im Rahmen der diesjährigen Adventsfensteraktion 
ein Schaufenster im Gebäude Am Markt 9. Wer das Original-
bild gerne wieder zurückhaben möchte, kann dies bis 
15.02.2026 im Rathaus während der Öffnungszeiten abholen.

V. l.: Jan Körber, Lilli Neuner, Anna Borovtsova, Markus Liebich
BiIdnachweis: Stadt Leutershausen, Gerald Ulrich
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Schließzeiten Weihnachten

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie gerne über die Schließzeiten der städtischen 
Einrichtungen über die Weihnachtstage und zwischen den 
Jahren informieren. Die Schließzeiten sind wie folgt:

Stadtverwaltung und das Kommunalunternehmen

•  Montag, den 29. Dezember 2025, bis einschließlich 
Dienstag, den 30. Dezember 2025

•  Freitag, den 2. Januar 2026, bis einschließlich Montag, 
den 5. Januar 2026

HINWEIS
In dringenden Fällen (unaufschiebbare Angelegenheiten 
im Standesamt und Einwohnermeldeamt) sind wir unter 
der Telefonnummer 09823/951-0 täglich von 9.00 Uhr – 
11.00 Uhr erreichbar.

Ab Mittwoch, den 7. Januar 2026, sind wir gerne zu den 
gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da! 

Gustav Weisskopf Museum – Pioniere der Lüfte
Dienstag, den 23. Dezember 2025, bis einschließlich 
Sonntag, den 28. Dezember 2025

Stadtbibliothek
Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Sonn-
tag, den 4. Januar 2026

Bauhof
Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich 
Dienstag, den 6. Januar 2026

HINWEIS
In dringenden Fällen (Wasserrohrbruch etc.) sind wir unter 
folgender Telefonnummer erreichbar: 0151/74556964 oder 
0175/1147929

Wertstoffhof

Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Mitt-
woch, den 31. Dezember 2025

Wir wünschen Ihnen auch an dieser Stelle 
ein frohes Weihnachtsfest, erholsame

Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

In diesem Jahr ziert ein ganz besonderes Motiv die Weih-

Malwe� bewerb – 
Ge�taltung der Weihnacht�karte

Bürgersprechstunde im Januar 2026
Am Donnerstag, 22. Januar 2026, von 16.00 – 18.00 Uhr 
fi ndet die nächste Bürgersprechstunde statt. Bürgermeister 
Markus Liebich steht wieder für Ihre Fragen und Anliegen per-
sönlich zur Verfügung.

Termine bitten wir – mit einer kurzen Schilderung Ihres Anlie-
gens – vorab telefonisch unter Tel. 09823/951-11 zu verein-
baren.

Vielen Dank!
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Sperrung des Verkehrs 
in der Innenstadt Leutershausen für das 

Christkindlesrunterläuten 2025

Wegen des Christkindlesrunterläutens wird die Innenstadt 
zwischen den beiden Tortürmen wie folgt vollständig gesperrt:

24.12.2025, 12.00 Uhr – 15.00 Uhr

Die Umleitung erfolgt über die May-, Hans-Wagner- und Hans-
Schreyer-Straße sowie umgekehrt.

Wir bitten alle Anlieger der gesperrten Straßen 
um Verständnis.

☛ Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
•  für Ihre gewerbliche/kostenpfl ichtige Anzeige bis 

Montag, 19.1.2026, 18.00 Uhr, an den Krieger-Verlag, 
  Tel. 07953/9801-0, Fax 07953/9801-90, 
  E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

•  für Ihre kostenfreie Beiträge (Vereine, Verbände, Kirchen) 
für den redaktionellen Teil bis Donnerstag, 15.1.2026, 
16.00 Uhr, an die Stadt Leutershausen, Tel. 09823/951-0, 
mitteilungsblatt@leutershausen.de oder pfl egen Sie Ihren 
Beitrag über Ihre persönlichen Zugangsdaten ins Redak-
tionssystem ein.

Nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes:
Freitag, 23. Januar 2026

Christkindlesrunterläuten 
am Heiligen Abend um 14.00 Uhr 

auf dem Marktplatz in Leutershausen
Klein und Groß darf sich auch in diesem Jahr auf das traditio-
nelle Leutershäuser „Christkindlesrunterläuten“ freuen. Eine 
Tradition, die es nur in Leutershausen gibt und die besagt: Zur 
gleichen Stunde, da die Glocken das Weihnachtsfest einläuten, 
wird nach altem Herkommen die Jugend vom hohen Turm des 
Oberen Turmes herab beschert. Man sagt dort, das Christkind 
wird vom Turm heruntergeläutet. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Familie Riess bedanken, die 
Jahr um Jahr dieses wunderschöne Brauchtum fortführt.

Bi� e beachten Sie in diesem Zusammenhang:

Eine Freude soll das Christkindlesrunterläuten wie gesagt für 
alle sein. Die Süßigkeiten, die vom Turm aus verteilt werden, 
sind allerdings nur für Kinder bis 10 Jahre bestimmt. Um diese 
Kinder nicht durch Drängeleien zu gefährden, bi� en wir ältere 
Kinder und Erwachsene sich im Hintergrund zu halten. Danke 
für Ihre Rücksichtnahme!

Da es immer wieder nach dem Christkindlesrunterläuten zu 
Beschwerden kam, dass Kinder von den Süßigkeiten am Kopf 
getro� en wurden, raten wir, den Kindern einen Fahrradhelm 
aufzusetzen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Kommunalunternehmens Leutershau-
sen (BGS/WAS) vom 21.05.2019
Aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt das Kommunalunternehmen folgende Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Kommunalunternehmens Leutershausen (BGS/WAS) vom 
21.05.2019, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 
19.10.2021.

§ 1
(1)  § 10 Absatz 1 Satz 2 der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung des KUL erhält folgende neue 
Fassung:

  Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2026 pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers: 4,54 €/m³.

(2)  § 10 Absatz 3 Satz 2 der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung des KUL erhält folgende neue 
Fassung:

  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr ab dem 
01.01.2026 pro Kubikmeter entnommenen Wassers: 4,54 €/m³

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft.

Leutershausen, den 09.12.2025 

gez. Dietrich-Dacian Negrea
Vorstand KUL

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde?
 Finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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Aufhebungssatzung für die Satzung für die 
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
der Stadt Leutershausen 
(Wasserabgabesatzung -WAS) vom 04.10.2016
Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 
3 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern (BayRS 
2020-1-1-I) erlässt die Stadt Leutershausen folgende
Aufhebungssatzung:

§ 1
Aufhebung

Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der 
Stadt Leutershausen (Wasserabgabesatzung – WAS) vom 
04.10.2016 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

gez. Markus Liebich
1. Bürgermeister

Aufhebungssatzung für die Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/WAS)  
vom 04.10.2016
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Stadt Leutershausen folgende
Aufhebungssatzung:

§ 1
Aufhebung 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/WAS) vom 04.10.2016 wird auf-
gehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

gez. Markus Liebich
1. Bürgermeister

Aufhebungssatzung für die Satzung für die 
öffentliche Entwässerungsanlage  
der Stadt Leutershausen  
(Entwässerungssatzung – EWS)  
vom 09.10.1998
Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nrn. 1und 2, Abs. 2 und Abs. 
3 der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Wasserhaushaltsgesetzes (BayWG) erlässt die 
Stadt Leutershausen folgende

Aufhebungssatzung: 
§ 1

Aufhebung
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt 
Leutershausen (Entwässerungssatzung – EWS) vom 09.10.1998 
wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutershausen, 10.12.2025

gez. Markus Liebich
1. Bürgermeister

Aufhebungssatzung für die Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Leutershausen (BGS/EWS) 
vom 01.12.2010
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Stadt Leutershausen folgende
Aufhebungssatzung: 

§ 1
Aufhebung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Leutershausen (BGS/EWS) vom 01.12.2010 wird auf-
gehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Leutershausen, 10.12.2025
gez. Markus Liebich
1. Bürgermeister

Aufhebungssatzung über die Satzung der 
Stadt Leutershausen über die Erhebung von 
Beiträgen zur Deckung des Aufwandes für
die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung 
oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen,
Parkplätzen, Grünanlagen und Kinderspiel-
plätzen (Ausbaubeitragssatzung – ABS)  
vom 17.10.2002, zuletzt geändert durch  
1. Änderungssatzung vom 01.08.2005
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes vom 26.06.2018 erlässt die Stadt Leutershau-
sen folgende
Aufhebungssatzung 

§ 1
Aufhebung

Die Satzung der Stadt Leutershausen über die Erhebung von 
Beiträgen zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, An-
schaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, 
Plätzen, Parkplätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen (Aus-
baubeitragssatzung – ABS) vom 17.10.2002, geändert durch 
1. Änderungssatzung vom 01.08.2005 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Leutershausen, 10.12.2025
gez. Markus Liebich
1. Bürgermeister 

Verordnung der Stadt Leutershausen  
über die Öffnung von Verkaufsstellen  
im Ausflugsort Leutershausen  
für das Jahr 2026
vom 9. Dezember 2025
Aufgrund des Art. 5 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes vom 
25. Juli 2025 (GVBl. S. 246) erlässt die Stadt Leutershausen fol-
gende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes dürfen Verkaufsstellen im 
Sinne des Art. 1 Satz 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz im 
Stadtgebiet von Leutershausen Tourismusbedarf (Lebens- und 
Genussmittel zum sofortigen Verzehr, Schnittblumen, Zeitungen, 
Zeitschriften, Devotionalien, Bade- und Sportzubehör, sofern dies 
der touristischen Ausrichtung des jeweiligen Verkaufsortes ent-
spricht, sowie Andenken geringen Wertes und für die Region 
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kennzeichnende Waren) an den folgenden Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr feilgehalten werden: 
18.01.2026/08.02.2026/15.03.2026/18.04.2026/03.05.2026/21.06.
2026/12.07.2026/20.09.2026/18.10.2026/08.11.2026/13.12/2026

§ 2
Gesamtzahl festgesetzter Sonn- und Feiertage

Die in § 1 dieser Verordnung aufgeführten Sonn- und Feiertage 
dürfen unter Einbeziehung der Sonn- und Feiertage, die auf 
Grundlage einer nach Art. 6 des Bayerischen Ladenschlussgeset-
zes erlassenen Verordnung zur Öffnung freigegeben sind, die Zahl 
40 nicht überschreiten. Bei einer Überschreitung verringert sich 
die Zahl der nach dieser Verordnung festgesetzten Sonn- und 
Feiertage entsprechend (beginnend mit dem letzten festgesetzten 
Sonn- oder Feiertag des Jahres).

§ 3
Geltung anderer Rechtsverordnungen

Die durch Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes 
freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf bestimmter Waren an 
Sonn- und Feiertagen, z. B. Bäcker- oder Konditorwaren, Blumen) 
bleiben unberührt.

§ 4
Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstellen

An den in § 1 dieser Verordnung bestimmten Sonn- und Feiertagen 
dürfen nur solche Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr 
mit Kunden offen gehalten werden, die auch außerhalb der allge-
meinen Ladenschlusszeiten in überwiegendem Umfang Touris-
musbedarf (vgl. Aufzählung in § 1 dieser Verordnung) feilhalten.

§ 5
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Ver-
ordnung erfassten Tages.
Leutershausen, 10. Dezember 2025, Stadt Leutershausen
gez. Markus Liebich, Erster Bürgermeister

Hinweise zur Verordnung der Stadt Leutershausen über die 
Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugsort Leutershausen 
für das Jahr 2026
1.		 Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonn- und Feier-

tagen nur während der in § 1 dieser Verordnung ausnahms-
weise zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledi-
gung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich 
ist, während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt 
werden (Art. 9 Abs. 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz).

2.		 Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und 
Feiertage, die weiteren Vorschriften zum Schutz der Arbeitneh-
mer des Art. 9 Bayerisches Ladenschlussgesetz, die Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes, des jeweiligen Tarifvertrags für 
die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für die an 
den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den geöff-
neten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu beachten. 

3.		 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in § 1 dieser Verordnung festgelegten ausnahmsweise zuge-
lassenen Öffnungszeiten an verkaufsoffenen Sonn- und Feier-
tagen bzw. das in §§ 1 und 4 dieser Verordnung genannte 
Warensortiment können gemäß Art. 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
des Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrig-
keiten mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden (Art. 11 Abs. 2 Bayerisches Ladenschlussgesetzes).

4.	.	Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung zur Beschäftigungszeit 
von Arbeitnehmern können Art. 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet 
werden (Art. 11 Abs. 2 Bayerisches Ladenschlussgesetz).

5.		 Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte 
Bestimmung zur Beschäftigung von Arbeitnehmern werden, 
wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitskraft oder 
Gesundheit des Arbeitnehmers gefährdet werden, gemäß Art. 
11 Abs. 3 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Strafta-
ten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde im Mitteilungsblatt der Stadt Leuters-
hausen vom 19.12.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Verordnung der Stadt Leutershausen  
über die Öffnung von Verkaufsstellen  
an Sonn- und Feiertagen anlässlich von
Märkten, Messen, großen kulturellen, religiösen,
traditionellen, historischen oder sportlichen 
Ereignissen und Festen oder ähnlichen  
Veranstaltungen die eine erhebliche Zahl 
von Besuchern anziehen im Stadtteil  
Leutershausen für das Jahr 2026
Vom 9. Dezember 2025	
Aufgrund des Art. 6 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes	
vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 246) erlässt die Stadt Leutershausen 
folgende Verordnung:	

§ 1
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes dürfen Verkaufsstellen im 
Sinne des Art. 1 Satz 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz im 
Stadtteil Leutershausen aus Anlass 
1.		 des Altstadtfestes am 26.07.2026 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
2.		 der Kirchweih am 06.09.2026 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 

§ 2 
Zusammenhang mit anderen Öffnungsmöglichkeiten 

Die durch Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes 
freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf bestimmter Waren an 
Sonn- und Feiertagen, z. B. Bäcker- oder Konditorwaren, Blumen) 
bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöffnungszeit nach § 1  
dieser Verordnung und nach der jeweiligen Regelung in Art. 3 Abs. 3 
des Bayerischen Ladenschlussgesetzes darf insgesamt fünf 
Stunden nicht überschreiten. 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

(1) 	Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der 
Verordnung erfassten Tages. 

(2) 	Sollte die Durchführung der Anlassveranstaltung(en) im Sinne 
des § 1 dieser Verordnung aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen (z. B. Absage des Anlass bildenden Marktes) nicht 
möglich sein, verliert diese Verordnung für den betroffenen Tag 
der ausfallenden Anlassveranstaltung ihre Geltung. Eine La-
denöffnung ist an diesem Tag dann nicht zulässig. 

Leutershausen, 10. Dezember 2025 
Stadt Leutershausen 

Markus Liebich 
Erster Bürgermeister 

Hinweise zur Verordnung der Stadt Leutershausen über die 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anläss-
lich von Märkten, Messen, großen kulturellen, religiösen, 
traditionellen, historischen oder sportlichen Ereignissen und 
Festen oder ähnlichen Veranstaltungen, die eine erhebliche 
Zahl von Besuchern anziehen, im Stadtteil Leutershausen für 
das Jahr 2026 
1.		 Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonn- und Feier-

tagen nur während der in § 1 dieser Verordnung ausnahms-
weise zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledi-
gung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich 
ist, während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt 
werden (Art. 9 Abs. 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz). 

2.	 	Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und 
Feiertage, die weiteren Vorschriften zum Schutz der Arbeitneh-
mer des Art. 9 Bayerisches Ladenschlussgesetz, die Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes, des jeweiligen Tarifvertrags 
für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind für 
die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den 
geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu be-
achten. 
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3.  Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in § 1 dieser Verordnung festgelegten ausnahmsweise zuge-
lassenen Öffnungszeiten an verkaufsoffenen Sonn- und Feier-
tagen können gemäß Art. 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a des Baye-
rischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden 
(Art. 11 Abs. 2 Bayerisches Ladenschlussgesetzes). 

4.  Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung zur Beschäftigungszeit 
von Arbeitnehmern können Art.11 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet 
werden (Art. 11 Abs. 2 Bayerisches Ladenschlussgesetz). 

5.  Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte 
Bestimmung zur Beschäftigung von Arbeitnehmern werden, 
wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitskraft oder 
Gesundheit des Arbeitnehmers gefährdet werden, gemäß Art. 
11 Abs. 3 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Strafta-
ten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

Verordnung der Stadt Leutershausen über die 
Öffnung von Verkaufsstellen an verkaufsoffenen 
Nächten an Werktagen für das Jahr 2026
Vom 9. Dezember 2025
Aufgrund des Art. 7 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Ladenschluss-
gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 246) erlässt die Stadt Leu-
tershausen folgende Verordnung:

§ 1
Verkaufsoffene Nächte an Werktagen

Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes dürfen Verkaufsstellen im 
Sinne des Art. 1 Satz 1 Bayerisches Ladenschlussgesetz im 
Stadtgebiet von Leutershausen 
1.  am 12.12.2026 von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr,
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein.

§ 2
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Ver-
ordnung erfassten Tages.
Leutershausen, 10. Dezember 2025, 
Stadt Leutershausen
Markus Liebich
Erster Bürgermeister

Hinweise zur Verordnung Leutershausen über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an verkaufsoffen Nächten an Werktagen 
für das Jahr 
1.  Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können verlangen, in jedem 

Kalendermonat an einem Samstag von der Beschäftigung frei-
gestellt zu werden (Art. 9 Abs. 3 Bayerisches Ladenschluss-
gesetz).

2.  Gemäß Art. 9 Abs. 4 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes 
können Arbeitnehmer in Verkaufsstellen verlangen, in jedem 
Kalendermonat nur an bis zu zwei verkaufsoffenen Nächten 
an Werktagen eingesetzt zu werden. Arbeitnehmer, die mit 
einem Kind unter zwölf Jahren in einem Haushalt leben oder 
eine pfl egebedürftige angehörige Person im Sinne des § 14 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) versorgen, sind 
auf Verlangen von einer Beschäftigung an verkaufsoffenen 
Nächten an Werktagen freizustellen. Dieser Anspruch besteht 
nicht, soweit die Betreuung durch eine andere im Haushalt 
lebende Person gewährleistet ist.

3.  Die weiteren Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer, die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des jeweiligen Tarif-
vertrags für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes 
sind für die an den freigegebenen verkaufsoffenen Nächten 
an Werktagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen be-
schäftigten Arbeitnehmer zu beachten.

4.  Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in § 1 dieser Verordnung festgelegten ausnahmsweise zuge-
lassenen Öffnungszeiten an verkaufsoffenen Nächten an 
Werktagen können gemäß Art. 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes als Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden (Art. 11 Abs. 2 Bayerisches Ladenschlussgesetzes).

Bekanntmachungsvermerk:
Die Verordnung wurde im Amtsblatt der Stadt Leutershausen 
vom 19.12.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Neuer Siebenerobmann für die 
Feldgeschworenen in der Gemarkung 
Jochsberg 
Der frühere Siebenerobmann Fritz Leidenberger ist auf eigenen 
Wunsch zurückgetreten. 
Er wurde im Jahr 2013 zum Obmann gewählt. 
Die Stadt Leutershausen dankt Herrn Fritz Leidenberger sehr 
herzlich für die Jahre als Obmann. 
Die Feldgeschworenen der Gemarkung Jochsberg haben aus ih-
ren Reihen Herrn Alexander Seiffert zum neuen Obmann gewählt. 
Herr Seiffert ist seit 2022 Siebener. 
Die Stadt Leutershausen gratuliert Herrn Seiffert zur Wahl und 
bedankt sich für die Übernahme des Ehrenamtes. 
ziert die Zählerstände!

NEUES AUS DEM RATHAUS

25-jähriges Dienstjubiläum 
von Frau Simone Hartmann

Wir gratulieren Frau Simone Hartmann zu ihrem 25-jährigem 
Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. 
Seit dem 15.08.2000 ist Frau Hartmann im öffentlichen Dienst 
tätig und verstärkt seit dem 01.05.2024 das Team der Stadt 
Leutershausen.

Mit ihren kreativen Ideen im Bereich Tourismus und Social 
Media trägt sie maßgeblich dazu bei, die Außendarstellung 
unserer Stadt weiterzuentwickeln und Leutershausen attraktiv 
zu präsentieren. Darüber hinaus unterstützt sie das Vorzimmer 
des Bürgermeisters und sorgt dort mit großem Engagement 
für eine verlässliche und professionelle Arbeitsorganisation.

Bürgermeister Markus Liebich beglückwünschte Frau Hart-
mann herzlich zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum und sprach 
ihr für ihre treue und zuverlässige Pfl ichterfüllung den Dank 
und die Anerkennung der Stadt Leutershausen aus.
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NEUES AUS DEM KOMMUNALUNTERNEHMEN

Jahresablesung für Strom und Wasser  
zum Stichtag 31.12.2025
Lieber Kunde des Kommunalunternehmen Leutershausen!
Aus Gründen der Vereinfachung und Kosteneinsparung möchten 
wir Sie bitten, die Zählerstände für Strom und Wasser zum Stich-
tag 31.12.2025 auch in diesem Jahr selbst abzulesen.
In diesen Tagen erhalten Sie entsprechende Mitteilungen, die Sie 
bitte ausgefüllt bis spätestens Dienstag, den 06.01.2026, an uns 
zurücksenden.
Sollten Sie keine Mitteilung von uns erhalten oder Rückfragen ha-
ben, wenden Sie sich bitte an Frau Reißig (Tel. 09823/951-64).
Gerne können Sie uns Ihre Zählerstände auch ONLINE über-
mitteln. 
Unter unserer Homepage www.ku-leutershausen.de/zaehler-
standmelden finden Sie ein Kontaktformular, �
welches Sie ausfüllen und uns zusenden können. 
Sie können auch den abgedruckten QR-Code 
scannen und übermitteln uns so ganz umkompli

NEUES AUS DEM RATHAUS ZUM KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

Informationsveranstaltung Windkraft WK 206 
Buch am Wald Ost
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 15. Januar 2026 um 19.30 Uhr findet im Gasthaus Planner 
in Buch am Wald eine Informationsveranstaltung zum Bürgerwind-
kraftprojekt WK 206 Buch am Wald Ost statt. 
Hierzu möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich einladen. 
Die Energiewende eröffnet vor allem in ländlichen Regionen enor-
me Potenziale für eine lokale Wertschöpfung aus der Energieer-
zeugung. Als kommunale Verwaltung stehen wir in der Verant-
wortung, diese Chancen auch im Sinne unserer Bürgerinnen und 
Bürger zu ergreifen.
Gemeinsam mit unserem Projektentwickler, der Firma Wust, Wind 
und Sonne und Herrn Erich Maurer von der Energieagentur Nord-
bayern als unser Windkümmerer in Mittelfranken, möchten wir Sie 
über den aktuellen Stand der Planungen informieren und Ihnen 
den bisherigen Weg sowie die weiteren nötigen Schritte eines 
erfolgreichen Bürgerwindenergieprojekts aufzeigen.
Natürlich stehen wir Ihnen auch für Ihre Fragen zur Verfügung.
Die Energiewende geht uns alle an. Deshalb laden wir Sie ein, an 
diesem Prozess teilzunehmen und sich zu informieren. 
Im 1. Quartal 2026 wird in der Alten Turnhalle in Leutershausen 
eine weitere Informationsveranstaltung zur Windkraft in Leuters-
hausen stattfinden.

Markus Liebich
1. Bürgermeister

Naturschutz und Waldwirtschaft  
gehen Hand in Hand
Die zunehmende Trockenheit in den vergangenen Jahren, die 
auch unseren Wäldern sichtlich zu schaffen macht, gab den An-
lass zum Handeln. Andreas Ebert als Vertreter der Waldrechtler-
gemeinschaft aus Eckartsweiler und Christian Beil, der zuständi-
ge Revierförster, trafen mit Ihrer Initiative bei der Stadt 
Leutershausen als Flächeneigentümer auf offene Ohren.
Unter fachlicher Führung des Naturparks Frankenhöhe wurde 
schließlich ein Projekt zur Schaffung von Biotopen für Gelbbauch-
unke und Kammmolch gestartet. An 25 verschiedenen Standorten 

in den Rechtlerwäldern Eckartsweiler und Brunst wurden entlang 
von natürlichen Rinnen und Wasserläufen verschieden große und 
unterschiedlich tiefe Mulden gebaggert, Dämme aufgehäuft und 
Gräben aufgeweitet. Kaum ausgebaggert füllten sich die Mulden 
mit Wasser. Die entstandenen Tümpel dienen den streng geschütz-
ten Arten Gelbbauchunke und Kammmolch als Laichgewässer 
aber auch vielen anderen Insekten und Tieren als Lebensraum. 
Gleichzeitig wird das abfließende Wasser gebremst, es hat Zeit 
zu versickern, dient so der Verbesserung des Wasserhaushalts 
im Waldboden sowie der Grundwasserneubildung und steht letzt-
endlich den Bäumen für deren Wachstum zur Verfügung. An den 
Wasseroberflächen entsteht Verdunstung, wodurch sich die Um-
gebung abkühlt und das Mikroklima im Wald verbessert wird.
Über den Schutz von Flora und Fauna hinaus leisten derartige 
Projekte auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz. Während 
Starkregenereignissen können die neu entstandenen Mulden ei-
nen Teil des schnell abfließenden Wassers aufnehmen und re-
duzieren so die Gefahren von Überflutungen.
Die Umsetzung derartiger Maßnahmen beschränkt sich nicht auf 
Flächen der öffentlichen Hand, sie können auch auf privaten Wald- 
und Flurflächen entstehen. Beratungsangebote zu Fördermöglich-
keiten oder fachlicher Ausführung bieten unter anderem der Natur-
park Frankenhöhe oder der Landschaftspflegeverband Mittelfranken. 
Die Herstellung von Habitaten für streng geschützte Tierarten, wie 
sie nun im Rechtlerwald in Eckartsweiler und Brunst entstanden 
sind, werden über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie 
vom Bayerischen Umweltministerium besonders hoch gefördert. 
Für die Stadt Leutershausen bleibt nach Abzug der Förderbeträge 
somit nur ein kleiner Eigenanteil zu bezahlen.
Wer Fragen oder eigene Ideen hat, kann sich auch an die Stadt-
verwaltung Leutershausen wenden.
Gerald Ulrich
Klima- & Umweltschutzmanager Stadt Leutershausen

(v. l. n. r: Andreas Ebert und Gerhard Schönknecht, Waldrechtler-
gemeinschaft Eckartsweiler und Brunst, 1. Bürgermeister Markus 
Liebich, Gerald Ulrich - Klima- & Umweltschutzmanager Stadt 
Leutershausen, Wolfgang Wenk - Naturpark Frankenhöhe)

Foto: Wolfgang Grebenhof

Alle wichtigen Informationen zu Ihrem kostenfreien Beitrag 
sind in der Handreichung zusammengefasst. Sie finden 
diese hier: 
www.leutershausen.de/rathaus/mitteilungsblatt/
anzeigenschaltung-vereine oder über diesen 
QR-Code:



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

sowie einen guten Start ins neue Jahrsowie einen guten Start ins neue Jahr
wünschen wir allen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten.

und VIEL GLÜCK
IM NEUEN JAHR

wünschen wir Ihnen,
verbunden mit dem Dank

für das entgegengebrachte Vertrauen.

Frohe
Weihnachten

Praxis

Dr. med. 
Inge Gurdan

Leutershausen

Herbert Leis 
   Reifenservice

Weinberger Straße 16 • 91589 Aurach
Tel. 0 98 04/9 39 92 88

Zum Jahreswechsel
danken wir allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 

und wünschen 
besinnliche Festtage 
und ein friedliches 

neues Jahr!
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Leutershausen Leutershausen -- Tel. 09823/924080 Tel. 09823/924080

Frohe 
    Weihnachten

und ein gutes
       neues Jahr 

wünschen wir allen 
unseren Kunden, 
Freunden und 
Bekannten.

Altmühlweg 8, 91578 Leutershausen-Frommetsfelden
Telefon 0 98 03/4 60 • Fax 0 98 03/6 74

info@krauss-zimmerei.de
www.krauss-zimmerei.de

Erlach 7 • Leutershausen
www.rm-metallbau.de

★
★

★

★
Zeit für Ruhe

und Entspannung

★

★

★

Ein friedvolles★
★    eihnachtsfest

2026 stellen wir unseren operativen Geschäfts-
betrieb nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeit ein.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden, Mitarbeitern 
und Freunden für das Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit und wünschen allen ein 
gesundes neues Jahr.

Frohe Festtage                      
    und ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen

Dr. Hatam
Schillingsfürster Straße 9, 91578 Leutershausen

Ich sage adieu zum 1.1.2026.
Danke für Ihre Treue
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Wir wünschen
allen unseren

Gästen, Bekannten 
und Freunden

schöne und geruhsame Festtage
und ein glückliches neues Jahr

Café und Gaststätte

Marktplatz 4, 91567 Herrieden, 09825/923075

Wir bewirten Euch gerne am 
Weihnachtsmarkt am 19. und 

20. Dezember. Danach machen 
wir WINTERPAUSE und sind 
ab Dienstag, 13. Januar 2026, 

gerne wieder für Euch da.

Ein friedvollesEin friedvolles Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr
verbunden mit einem herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

GUTSCHEINE ERHÄLTLICH!

Ich wünsche allen meinen
              Kundinnen und Kunden ein

gesegnetes
eihnachtsfest

Silvia Mc Farland •  91589 Aurach
Tel. 01 70/4 97 24 03

Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr 
und bedanke mich für die ver trauensvolle und 

schöne Zusammenarbeit.
Es war ein tolles Jahr. Weihnachten steht vor der Tür. 

Das ist eine Gelegenheit inne zu halten und 
neue Kraft zu tanken.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen 

frohe Festtage sowie alles Gute im neuen Jahr.

www.heizung-und-bad.com • info@heizung-und-bad.com
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   Ein frohes Fest und 
alles Gute im neuen Jahr

  Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Kunden
          für das entgegengebrachte Vertrauen ,
 die angenehme  Zusammenarbeit und wünschen allen

In der Seel 18  /  91611 Lehrberg

Wir danken unseren Gästen 
und wünschen ein frohes Fest 
sowie alles Gute für 2026
Die Resta� ants La Vita und Alte Brau� ei „Da Nico“ 
wünschen euch � ohe Weihnachten!

La Vita:
Am Markt 29
91578 Leutershausen
www.lavita-menue.de
Da Nico:
Ob. Vorstadt 9
91578 Leutershausen
www.danico-leutershausen.de

Jetzt online 
bestellen!
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Frohe Weihnachten
und ein
gutes
neues Jahr

wünscht Ihnen

Ihre

Zahnarztpraxis
CHRISTIAN MÜNICH
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Unsere Praxis befi ndet sich vom 22.12.2025 
bis 6.1.2026 in den Weihnachtsferien.

F r o h e
W e i h n a c h t e n

und ein glückliches und gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen
Bahnhofstraße 56
91601 Dombühl
Telefon 0 98 68 /14 00
Telefax 0 98 68 /

info@gehring-automobile-ohg.de

FROHE eihnachten
UND EIN GUTES 
NEUES

WÜNSCHT
Jahr

www.wittmann-forst.de

Wir wünschen 

Zeit zur Entspannung
und Besinnung
auf die wirklich
wichtigen Dinge
sowie Gesundheit,
Erfolg und Glück
im neuen Jahr.

Bahnhofstraße 3a
91601 Dombühl
Tel. 09868/9339570
haaratelier-friseur@web.de

und wünschen 
für das 

kommende 
Jahr Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen.

Am Lindenhain 8 • 91578 Leutershausen
Fon 0 98 23 / 4 94 • Fax 0 98 23/4 47
www.schmidt-pabst.de

Mit herzlichen
Weihnachtsgrüßen 
verbinden wir 
unseren Dank 
für die 
Zusammenarbeit 

wundervolle
WEIHNACHTEN
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Wir wünschen  
frohe Weihnachten 
Wir wünschen  
frohe Weihnachten 
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Schöne Weihnachten

und ein gutes, 
erfolgreiches neues Jahr

Wir wünschen Ihnen

Weihnachten
 frohe

Zeit zur Entspannung, 
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge

und für das neue Jahr
berufl ichen Erfolg, privates Glück

und viele schöne Momente.

Krieger-Verlag
Wir machen Mitteilungsblätter!

Frohe

und eingutes und gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen

Familie Wendhack
Bortenberg 4 • 91601 Dombühl
Telefon 0 98 68/4 12
Montag Ruhetag

Familie Wendhack lädt am 11. Februar 2016

zur Schlachtschüssel
ein!

Familie 
Wendhack / 

Wagner
Bortenberg 4 • 91601 Dombühl

Telefon 0 98 68/4 12
Vom 27.12.2025 bis einschließlich 11.1.2026 

haben wir Betriebsferien.
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+49 (0) 160 . 97 69 67 86
schreinerei-kalb@gmx.de
www.schreinerei-jkalb.de

Neunkirchen / Weihergasse 2 

91578 Leutershausen 

Tel.: 09823/1745 

www.mk-parkett.de

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen im
vergangenen Jahr und wünschen
unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Freunden frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2026.

Frohe Weihnachten
Vielen Dank, dass Ihr unseren Kanal begleitet 
und unterstützt!
Wir wünschen euch eine zauberhafte 
Weihnachtszeit und freuen uns darauf, 
gemeinsam ins neue Jahr zu starten.

Diana Ebert & Ulrike Wehner

regionaL Leutershausen GbR

Gesegnete Weihnachten 
und ein erfolgreiches 

neues Jahr
wünschen wir allen 

unseren Kunden, Bekannten 
und Freunden.

Ihr Team von

DM Versicherungsmakler 
GmbH & Co. KG



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Ein schönes Weihnachtsfest

sowie viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit

im neuen Jahr.

Walter Härpfer
Allianz-Vertretung

Kirchäckerstraße 2, Brunst
91578 Leutershausen, Tel. 09868/1440

w.haerpfer@gmx.de

Wir wünschen Ihnen eine

Wir befinden uns vom 19.12.25 (ab 12 Uhr)
bis einschließlich 09.01.26 in Betriebsruhe!
Ab dem 12.01.26 sind wir wieder für Sie da. 

BESINNLICHE
WEIHNACHTSZEIT

Betriebsruhe

& einen guten Start ins neue Jahr!

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Gewerbepark Wiedersbach 14
91578 Leutershausen

09823 43 7 
entsorgung@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

Frohe 
Weihnachten
und ein schönes neues Jahr

Färbereistraße 5
91578 Leutershausen

Telefon 09823/569
 www.pickel-gmbh.deElektro + Sanitär GmbH

Vintage Christmas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Frohe Weihnachten

und ein
gutes
neues 
Jahr

Christ GmbH KIA-Vertragshändler

Berghofstraße 7
91522 Ansbach

Telefon 0981 / 14268
www.kia-christ-ansbach.de
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Erd-, Kanal- und Pflasterarbeiten 
Abbrucharbeiten – Natursteinmauern 

 
Altengreuth 1a, 91583 Schillingsfürst, Tel. 0170/5461793 

FFrroohhee  
WWeeiihhnnaacchhtteenn  
uunndd  ddiiee  bbeesstteenn  
WWüünnsscchhee  zzuumm  

nneeuueenn  JJaahhrr..  



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Wir möchten uns bei Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken. Es war uns eine 
Freude, Sie bei Ihren Projekten rund um Sanitär, 
Heizung und Klima zu begleiten.

Heizung – Sanitär
KRIEGER

Vehlberger Kirchweg 25
91589 Aurach

Tel: 09804 91810
Web: wwwkrieger-heizung.de

Bitte beachten Sie: 
Unser Betrieb macht 
vom 23.12.2025 bis ein-
schließlich 06.01.2026 
Betriebsurlaub. 

Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr
wünschen wir allen unseren

Kunden, Freunden und Bekannten. 

Ein schönes 

Hofladen / Kreuth 6 / 91608 Geslau / Tel. 09867-1206

Am Markt 30 / 91578 Leutershausen / Tel. 09823-9260434

Im rewe/ Würzburgerstr. 52 / 91541 Rothenburg o.d.t. / 

Tel. 09861-7095980
info@metzgerei-horn.de / www. metzgerei-horn.de

und für das
neue Jahr

viel Gesundheit
und Glück

Frohe
Weihnachten

Apothekerin Isabel Holzmeier e.K.

Telefon: 09823 - 92 62 470
Steinweg 2 | 91578 Leutershausen

E-Mail: info@gustav-weisskopf-apotheke.de

Gustav-Weißkopf-Apotheke

Wir wünschen
Ihnen allen

Für Ihr
Vertrauen
bedanken
wir uns

von Herzen!

mit sofortiger Wirkung

Friedvolle Weihnachten  
       

Lieben Dank für Ihr Vertrauen und das herzliche Feedback
seit meiner Eröffnung.

Hans-Schreyer-Str. 11 | Leutershausen
Mein Blumenladen ist vom 22.12.25 bis 07.01.2026 geschlossen

mit sofortiger Wirkung

Friedvolle Weihnachten  
       

Lieben Dank für Ihr Vertrauen und das herzliche Feedback
seit meiner Eröffnung.

Hans-Schreyer-Str. 11 | Leutershausen
Mein Blumenladen ist vom 22.12.25 bis 07.01.2026 geschlossen

wundervolle
WEIHNACHTEN



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Wir freuen uns auf ein 
weiteres Reisejahr mit Ihnen,

Ihre 

       Ein schönes 

    
und ein glückliches neues Jahr 
mit vielen schönen Momenten 

wünscht Ihnen

BÄCHNER
GEBÄUDE T ECHN I K

Bächner Logo - Version 6
Anpassung:
- Text Gebäudetechnik
- Flamme alternative

Industriestraße 24 • 91578 Leutershausen

AUTO SCHWAB
Industriestraße 6
91578 Leutershausen
Telefon 0 98 23/4 10
info@autoschwab.de

Wir machen,
dass es fährt.

Betriebsferien vom
22.12.2025 – 06.01.2026
In Notfällen sind wir telefonisch unter

09823/410 erreichbar.

Zertifi zierter Servicestandort 

www.autoschwab.de

und ein glückliches, 
erfolgreiches neues Jahr

wünschen wir allen unseren 
Kunden, Freunden und Bekannten.

Weihnachten
Schöne

FROHE WEIHNACHTEN 
und ein glückliches, e

rfolgreiches neues Jah
r 

wünschen wir allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

Frohe Weihnachten  Frohe Weihnachte
n  Froh

e Weih

Weihnachten  Frohe Weihnachten  
Frohe W

eihnacht
en

Frohe Weihnachten  Frohe Weihnachte
n  Frohe

 Weih

• Metzgerei 

• Catering

• Automaten

Weinberger Straße 18

91589 Aurach

✉ info@weidefl eisch-seitz.de

Telefon 09804 231
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NEUES AUS DEM MUSEUM KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Evang.-Luth.  Kirchengemeinde Auerbach
Sonntag, 21. Dezember 2025 
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikantin Karoline Stiegler	
Mittwoch, 24. Dezember 2025
	18.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günter Wostratzky
	Donnerstag, 25. Dezember 2025
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Rainer Daum
Freitag,	26. Dezember 2025
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günter Wostratzky
Mittwoch, 31. Dezember 2025
	19.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günter Wostratzky
Sonntag, 4. Januar 2026
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Werner Schuster
Dienstag, 6. Januar 2026
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günter Wostratzky
Sonntag, 11. Januar 2026
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Dekan i. R. Hans Stiegler
Sonntag, 18. Januar 2026
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikantin Karoline Stiegler	

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Geslau-Frommetsfelden
Sonntag, 21. Dezember 2025 – 4. Advent
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann)
Mittwoch, 24. Dezember 2025 – Heiliger Abend
	15.00 Uhr	 Christvesper m. Krippenspiel
Donnerstag, 25. Dezember 2025 – Christfest I
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst (Pfrin. Ingeborg Meyer)
Freitag, 26. Dezember 2025 – Christfest II
	10.15 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann)
Sonntag, 28. Dezember 2025 – 1. So. n. d. Christfest
	 9.30 Uhr	 gemeinsamer Gottesdienst in Geslau (Pfr. Dr. Neu-

mann und Kirchenchor)
Mittwoch, 31. Dezember 2025 – Altjahresabend
	19.00 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann)
Donnerstag, 1. Januar 2026 – Neujahr
	14.30 Uhr	 Andacht zur Jahreslosung in Geslau (Pfr. Dr. Neu-

mann)
Sonntag, 4. Januar 2026 – 2. So. n. d. Christfest
	 9.30 Uhr	 gemeinsamer Gottesdienst in Frommetsfelden (N.N.)
	18.00 Uhr	 Friedensgebet in Geslau
Dienstag, 6. Januar 2026 – Epiphanias
	10.00 Uhr	 gemeinsamer Gottesdienst im Pfarrverband in Gasten-

felden mit den Chören
Sonntag 11. Januar 2026 – 1. So. n. Epiph.
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst (Präd. Helmut Schwemmbauer)
Sonntag 18. Januar 2026 – 2. So. n. Epiph.
	10.15 Uhr	 Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann), gleichzeitig ist Kin-

dergottesdienst

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Jochsberg
Sonntag, 21. Dezember 2025 
	10.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer i. R. Dr. 

Rainer Oechslen) 
Mittwoch, 24. Dezember 2025 
	16.30 Uhr 	Familiengottesdienst Heiligabend, Kirche St. Mauritius 

(mit Pfarrer Carsten Friedel)	
Donnerstag, 25. Dezember 2025 
	18.00 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer Carsten 

Friedel)	
Sonntag, 28. Dezember 2025 
	10.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer Carsten 

Friedel)	
Mittwoch, 31. Dezember 2025 
	16.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer Carsten 

Friedel)	
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Donnerstag, 1. Januar 2026
Einladung zum Gottesdienst nach Leutershausen (siehe Leuters-
hausen)
Sonntag, 4. Januar 2026
Einladung zum Gottesdienst nach Leutershausen (siehe Leuters-
hausen)
Dienstag, 6. Januar 2026 
 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Dekan Rainer 

Horn) 
Sonntag, 11. Januar 2026 
 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer Carsten 

Friedel) 
Sonntag, 18. Januar 2026 
 17.30 Uhr  familienfreundlicher Gottesdienst, Kirche St. Mauritius 

(mit Pfarrer Carsten Friedel und Team) 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Leutershausen
Sonntag, 21. Dezember 2025 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer i. R. Dr. Rainer Oechslen) 
 9.30 Uhr  Kindergottesdienst, Gemeindehaus 
Mittwoch, 24. Dezember 2025 
 14.30 Uhr  Familiengottesdienst Heiligabend, Kirche St. Peter 
  (mit Dekan Rainer Horn) 
 14.30 Uhr  Gottesdienst, Wohnpark am Weiher 
  (mit Prädikant Manfred Mohr) 
 18.00 Uhr  Christvesper, Kirche St. Peter 
  (mit Dekan Rainer Horn) 
 22.00 Uhr  Christmette, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer Carsten Friedel)
Donnerstag, 25. Dezember 2025 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter (mit Dekan Rainer Horn)
Freitag, 26. Dezember 2025 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer i. R. Dr. Rainer Oechslen) 
Sonntag, 28. Dezember 2025 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer Carsten Friedel) 
Mittwoch, 31. Dezember 2025 
 18.00 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer Carsten Friedel) 
Donnerstag, 1. Januar 2026 
 18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche St. Peter 
  (mit Pfarrer Carsten Friedel) 
Sonntag, 4. Januar 2026 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter (mit Prädikant Löblein)
Dienstag, 6. Januar 2026 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Peter (mit Dekan Rainer Horn)
Sonntag, 11. Januar 2026 
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Lutherhaus (mit Pfarrer Carsten Friedel)
 9.30 Uhr  Kindergottesdienst, Lutherhaus 
Mittwoch, 14. Januar 2026 
 15.30 Uhr  Gottesdienst, Wohnpark am Weiher 
  (mit Pfarrer Roland Balzer)
Sonntag, 18. Januar 2026 
 9.30 Uhr  Kindergottesdienst, Lutherhaus 
 9.30 Uhr  Lichtspurgottesdienst, Lutherhaus  
  (mit Dekan Rainer Horn) 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen 
und Wiedersbach
Sonntag, 21. Dezember 2025
 10.00 Uhr gemeinsamer musikalischer Gottesdienst in Wieders-

bach, Pfrin. Teresa Sichermann
Mittwoch, 24. Dezember 2025 – Heiligabend
 16.00 Uhr Gottesdienst mir Krippenspiel in Neunkirchen, 
  Pfrin. Teresa Sichermann
 16.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Wiederbach, 
  Prädikant Reiner Daum
Donnerstag, 25. Dezember 2025 – 1. Weihnachtstag
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in Neun-

kirchen, Pfr. Dr. Rainer Oechslen

Freitag, 26. Dezember 2025 – 2. Weihnachtstag
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in Wieders-

bach, Pfr. Carsten Friedel
Sonntag, 28. Dezember 2025
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Neunkirchen, Prädikant 

Reiner Daum
Mittwoch, 31. Dezember 2025 – Silvester
 15.30 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen, Pfrin. Teresa Sichermann
 17.00 Uhr Gottesdienst in Wiedersbach, Pfrin. Teresa Sichermann
Sonntag, 4. Januar 2026
 17.00 Uhr gemeinsamer Mundartgottesdienst in Wiedersbach, 

Prädikant Reiner Daum
Dienstag, 6. Januar 2026 – Epiphanias
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Neunkirchen, 
  Pfr. Dr. Rainer Oechslen
Sonntag, 11. Januar 2026
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Wiedersbach, 
  Prädikantin Anita Nölp
Donnerstag, 15. Januar 2026
 19.00 Uhr Versammlung in Wiedersbach mit Info zur Kirchturm-

sanierung und geplanten Veranstaltungen zur Unter-
stützung der Finanzierung

Sonntag, 18. Januar 2026
 9.00 Uhr Gottesdienst in Neunkirchen, Pfr. Dr. Rainer Oechslen
 10.15 Uhr Gottesdienst in Wiedersbach, Pfr. Dr. Rainer Oechslen
Sonntag, 25. Januar 2026
 9.00 Uhr Gottesdienst mir Abendmahl in Neunkirchen, 
  Pfrin. Teresa Sichermann
 10.15 Uhr Gottesdienst in Wiedersbach, Pfrin. Teresa Sichermann

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenkirchberg
Sonntag, 21. Dezember 2025
 9.30 Uhr  4. Advent Gottesdienst (Pfarrer Balzer), gleichzeitig 

Kindergottesdienst
Mittwoch, 24. Dezember 2025
 16.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Balzer)
 19.00 Uhr  Christvesper (Pfarrer Balzer)
Donnerstag, 25. Dezember 2025
 9.30 Uhr  1. Weihnachtsfeiertag – Gottesdienst mit dem Posau-

nenchor
Freitag, 26. Dezember 2025
 9.30 Uhr  2. Weihnachtsfeiertag - Gottesdienst mit dem Kirchenchor
Sonntag, 28. Dezember 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst – Weihnachtssingen (Prädikantin Helga 

Schmeck)
Mittwoch, 31. Dezember 2025
 15.00 Uhr  Altjahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl und 

dem Kirchen- und Posaunenchor (Pfarrer Balzer)
Sonntag, 4. Januar 2026
 9.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Balzer)
Dienstag, 6. Januar 2026
 9.30 Uhr  Gottesdienst zum Dreikönigstag mit Aussendung der 

Brieschder Segensbringer (Pfarrer Balzer)
Sonntag, 11. Januar 2026
 9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Weißenkirchberg 

(Prädikantin Helga Schmeck)

Katholische Filiale Leutershausen
Regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen:
9.00 Uhr Sonntag: Amt

1. Sonntag im Monat: Begegnung nach dem Gottesdienst

Veränderungen und Hinweise: www.regionalpfarrei.de

Vieles wünscht sich der Mensch
und doch bedarf er nur wenig.

Johann Wolfgang von Goethe
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ABFALLWIRTSCHAFT

Termine der Abfuhr von Altpapier,  
gelben Säcken, Hausmüll, Biotonne und 

Problemmüll-Entgegennahme  
für das Jahr 2026

 Abfuhrtermine für PAPIERTONNE:
12.01./09.02./09.03./08.04./08.05./11.06./09.07./06.08./03.09./ 
01.10./29.10./26.11./24.12.2026

 Abfuhrtermine für GELBE SÄCKE:
Leutershausen A
Leutershausen, Wiedersbach, Hannenbach, Straßenwirts-
haus, Lengenfeld
08.01./05.02./05.03./01.04./29.04./28.05./25.06./23.07./20.08./ 
17.09./15.10./12.11./10.12.2026  

Leutershausen B (restliche Ortsteile)
07.01./04.02./04.03./31.03./28.04./27.05./24.06./22.07./19.08./ 
16.09./14.10./11.11./09.12.2026

 Abfuhrtermine für RESTMÜLL 

Leutershausen und alle Ortsteile
Dienstag:
07.01./20.01./03.02./17.02./03.03./17.03./31.03./14.04./28.04./ 
12.05./27.05./09.06./23.06./07.07./21.07./04.08./18.08./01.09./ 
15.09./29.09./13.10./27.10./10.11./24.11./08.12./21.12.2026

 Abfuhrtermine für BIOMÜLL

Leutershausen und alle Ortsteile
Dienstag:
13.01./27.01./10.02./24.02./10.03./24.03./08.04./21.04./05.05./ 
19.05./02.06./16.06./30.06./14.07./28.07./11.08./25.08./08.09./ 
22.09./06.10./20.10./03.11./17.11./01.12./15.12./29.12.2026

PROBLEMMÜLL – Entgegennahme am Festplatz  
in Leutershausen:

Freitag, 13.03.2026	 von   9.30 Uhr – 10.45 Uhr 
Samstag, 10.10.2026 	 von 12.00 Uhr – 13.15 Uhr

Bei den fettgedruckten Terminen (Feiertagen) handelt es sich 
um Ausweichtermine. Alle Termine ohne Gewähr. 
Aktuelle Daten bzw. kurzfristige Änderungen können immer auf 
der Homepage des Landkreises Ansbach abgerufen werden.
www.landkreis-ansbach.de/abfallratgeber. 
Hinweise hierzu auch im aktuellen Ratgeber Abfall 2026!

Die Papiertonnen, gelben Säcke, Restmülltonnen und Bioton-
nen sind am Abfuhrtag bereits um 6.00 Uhr bereitzustellen. Die 
Abholung erfolgt grundsätzlich an der Grundstücksgrenze oder 
an einem mit dem Müllfahrzeug öffentlich befahrbaren Ort.

Für evtl. Rückfragen steht Ihnen das Landratsamt Ansbach 
unter der Telefonnummer.: 0981/468-2323 zur Verfügung.

Sie haben ein Problem mit der Abholung? 
Folgende Firmen sind zuständig:
Restmüll: Fa. Ernst 09831/8006-0
Grüne Tonne:  Fa. Ernst    09831/8006-0
Biotonne: Fa. Tremel   09822/83530
Gelbe Säcke: Fa. Herz 09852/678926 o. 678924

✂

Kinder und Jugendliche

FEUERWEHREN

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Brunst mit Neuwahl
des Kommandanten und des stellvertretenden 
Kommandanten 
Sehr geehrte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Brunst, 
die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brunst 
findet am Samstag, 17. Januar 2026 um 19.30 Uhr im Schützen-
haus Brunst statt.
Im Rahmen der Veranstaltung wird der Kommandant und der Stell-
vertreter des Kommandanten neu gewählt.
Eingeladen sind alle Mitglieder der Feuerwehr (aktiv und passiv), 
sowie die Jugendfeuerwehr, Ehrenvorstand und Ehrenkommandant.
Ich darf deshalb alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Brunst 
einladen, an der Versammlung in Uniform zu teilzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Liebich, 1. Bürgermeister

VEREINE UND VERBÄNDE

1. FCN Fanclub Rangau Leutershausen
Der 1. FC Nürnberg kommt am 11.01.2026 nach Leutershausen 
Liebe Clubfans, 
im Zuge der Veranstaltung „Der Club schwärmt aus“ und anläss-
lich unseres 45-jährigen Jubiläums können wir allen Interessierten 
diese Veranstaltung in der alten Turnhalle in Leutershausen er-
möglichen. Es werden einige Spieler und Funktionäre des 1. FCN 
zur offenen Gesprächs- und Fragerunde, moderiert von Wolfgang 
Laaß (bekannt von den Nürnberger Nachrichten) erwartet. Der 
Eintritt ist frei. Für Essen und Getränke ist gesorgt.
Die genaue Uhrzeit der Veranstaltung an diesem Sonntag wird 
sobald verfügbar auf unserer Homepage
http://www.fcn-fanclub-leutershausen.de bekannt gegeben.
Der 1. FCN Fanclub Rangau Leutershausen freut sich auf euch!
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Eine-Welt-Initiative Leutershausen
Hinweis: 
In den Weihnachtsferien bleibt der Eine-Welt-
Laden geschlossen.
Ab Donnerstag, den 8. Januar, sind wir wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.

Gesangverein 1836 Leutershausen

Wir suchen Sänger/innen, 
die uns mit ihrer Stimme 
unterstützen. 

Ab 07.01.2026 beginnen wir neue Lieder zu 
lernen, für unser Jubiläum „190 Jahre Ge-
sangverein 1836 Leutershausen“ am 
03.10.2026. 
Kommt einfach vorbei – mittwochs um 19.15 Uhr im Kultur-
haus, 2. OG (Hintereingang).
Wir freuen uns auf euch.
gez. R. Klein, Vorsitzende

Männergesangverein 1907 Weißenkirchberg
Der MGV Weißenkirchberg lädt seine Mit-
glieder zur	

Jahreshauptversammlung  
am Freitag, 9. Januar 2026, 19.30 Uhr

ins Gemeindehaus nach Weißenkirchberg 
ein.

Neben den Berichten der Vorstandschaft stehen in diesem 
Jahr auch Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Auf euer zahlreiches Kommen freut sich die Vorstandschaft.
Vorabinfo: 
MGV-3-Tages-Fahrt vom 26. – 28. Juni 2026 in den Harz
gez. A. Seitz, Vorsitzender

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Dorfvereins Neunkirchen 
Alle Mitglieder des Dorfvereins Neunkirchen e. V. sind zur Jahres-
hauptversammlung 

am Freitag, den 23. Januar 2026,
um 20.00 Uhr im Straßenwirtshaus

herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung 
2. Genehmigung Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr 
4. Jahresbericht des Kassiers für das abgelaufene Jahr
5. Bericht des Rechnungsprüfers und Entlastung des Vorstands
6. Ausblick
7. Anträge und Wünsche

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

Club reifere Jugend
Am 8. Januar 2026 besucht uns Karlheinz 
Seyerlein zu einem Vortrag. Treffpunkt ist um 
15.00 Uhr im Wohnpark.

Viele Grüße vom CrJ-Team 
Anke Tagsold, Christa Sternecker, Ingrid Seiffert 
und Steffi Lang

REGION HESSELBERG

Region Hesselberg: Noch rund 650.000 Euro 
Fördermittel für 2026 verfügbar
Vereine, Kommunen, Initiativen sowie Bürgerinnen und Bürger 
können auch im kommenden Jahr noch Fördermittel für ihre Pro-
jekte beantragen. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Region Hessel-
berg verfügt für 2026 über knapp 650.000 Euro, die der regionalen 
Entwicklung und dem Gemeinwohl zugutekommen sollen.
Die Mittel stammen überwiegend aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und werden durch das Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus kofinanziert.
Gefördert werden vor allem Projekte aus vier zentralen Hand-
lungsfeldern der Regionalentwicklung:
•	 Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken: Maßnahmen zur Ver-

besserung der Lebensqualität und zur Schaffung wirtschaftlicher 
Impulse.
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• Tourismus und Naherholung: Projekte, die Freizeitangebote er-
weitern oder die touristische Infrastruktur ausbauen.

• Klima- und Umweltschutz: Initiativen zum Schutz von Natur, 
Artenvielfalt und Klima.

• Gemeinschaft und Ehrenamt: Ideen, die den sozialen Zusam-
menhalt sowie freiwilliges Engagement fördern.

„Wir möchten alle Interessierten ermutigen, ihre Projektideen ein-
zureichen. Die Fördermöglichkeiten sind vielfältig und die Chan-
cen gut“, betont LAG-Vorsitzende Edith Stumpf. Anna Rathsmann, 
LAG-Managerin der Region, begleitet Antragstellende bei der 
Projektentwicklung und bei der Vorbereitung der Anträge an das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.

Die nächste Projektauswahlsitzung fi ndet voraussichtlich im März 
2026 statt. Projektideen können jederzeit eingereicht und vorab 
besprochen werden. Besonders bei Vorhaben, die kurzfristig um-
gesetzt werden sollen, empfi ehlt die LAG eine zeitnahe Antrag-
stellung. Für Rückfragen und individuelle Beratung steht die LAG-
Managerin unter lag@region-hesselberg.de zur Verfügung.

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Außensprechtage der Pfl egeberatungsstelle 
des Landkreises Ansbach in Lehrberg
Die Pfl egeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt im 
ersten Halbjahr 2026 wieder eine kostenlose, individuelle, träger-
unabhängige Pfl egeberatung für Pfl egebedürftige und deren An-
gehörigen durch. 
Die Sprechtage der Pfl egeberatungsstelle fi nden donnerstags an 
den folgenden Terminen jeweils zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr 
im Rathaus Lehrberg in der Sonnenstraße 14 im Sitzungssaal 
statt: 15.01.26, 12.02.26, 12.03.26, 16.04.26, 21.05.26, 18.06.26
Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs durch den 
Pfl egeberater erhalten Sie Beratung über die Leistungen der 
Sozialen Pfl egeversicherung, die Finanzierung der Pfl ege, das 
Bayerische Landespfl egegeld sowie der Ausgestaltung der Pfl ege 
und Betreuung im ambulanten, teilstationären oder stationären 
Bereich. Die Pfl egeberatungsstelle ist bei Anträgen, wie etwa dem 
Antrag auf einen Pfl egegrad oder dem Schwerbehinderten-An-
trag, gerne behilfl ich. Unterstützung erfahren Sie auch bei Wider-
sprüchen, um Ihren Leistungsanspruch gegenüber der Pfl egekas-
se durchzusetzen. Fragen zu Themen wie Kurzzeit-, Tages- oder 
Verhinderungspfl ege oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pfl ege und Beruf werden im persönlichen Gespräch beantwortet. 
Auf Wunsch kann eine Wohnraumberatung mit Informationen zur 
Finanzierung und Förderung sowie auch zu alle anderen Pfl ege-
beratungsangeboten Vor-Ort bei Ihnen zu Hause stattfi nden. 
Das Team der Pfl egeberatung bittet um vorherige Terminverein-
barung. Für den nordöstlichen Landkreis ist Frau Wellhöfer unter 

der Telefonnummer 0981/468-5222 zu erreichen. Für den süd-
westlichen Landkreis erreichen sie Herrn Lechler unter der Tele-
fonnummer 0981/468-5220. Unter diesen Telefonnummern können 
auch Terminvereinbarungen für einen Vor-Ort-Beratungstermin in 
der eigenen Häuslichkeit getroffen werden, um auf die individuelle 
Pfl ege- und Wohnsituation bedarfsgerecht beraten zu können.

Wenn Essen zum Problem wird – Einladung 
für Betroffene zur Kontaktgruppe Strohhalm
Strohhalm bietet:
- Raum zum Austausch und zur Information über das Thema 
- gegenseitige Unterstützung oder gemeinsame Suche nach 

Lösungen für Probleme
- Schaffung von Motivation zur Behandlung
- knüpfen von Kontakten zu anderen Betroffenen
Die Gruppe trifft sich an sechs Abenden jeweils donnerstags von 
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr im Gesundheitsamt Ansbach, Crails-
heimstr. 64.
Das erste Treffen fi ndet am 8.1.2026 statt. Um eine rechtzeitige 
Anmeldung wird gebeten unter 0981/468 7805 oder per E-Mail 
gesundheitsfoerderung@landratsamt-ansbach.de.

Vorbildliche Seniorenprojekte gesucht – 
Bewerbung noch bis 31. Dezember möglich
Noch bis zum 31. Dezember 2025 können sich engagierte Orga-
nisationen, Vereine, Verbände, Kommunen und Privatpersonen 
wieder für den Förderpreis für besonders gelungene Projekte in 
der Seniorenarbeit bewerben. Die Auszeichnung ist mit einem 
Preisgeld verbunden.
Die Bewerbungsunterlagen und weiterführende Informationen 
sind auf der Homepage des Landkreises Ansbach unter dem 
Stichwort „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ veröffentlicht. 

Musikorganisationen im Landkreis Ansbach: 
Zuschüsse für die Jugendarbeit für das Jahr 
2026 beantragen
Der Landkreis Ansbach fördert Musikorganisationen im Landkreis 
Ansbach mit einem Zuschuss für die qualifi zierte musikalische 
Ausbildung der Jugend. Unterstützt werden Musikorganisationen, 
die Mitglied im Nordbayerischen Musikbund e. V., im Verband 
evangelischer Posaunenchöre in Bayern oder im Fränkischen 
SängerBund e. V. sind.
Die Antragsunterlagen für das Jahr 2026 können bis spätestens 
1. März 2026 unter Angabe der Anzahl der Kinder und Jugendli-
chen zum Stichtag 1. Oktober 2025 beim Landratsamt Ansbach, 
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach, eingereicht werden.
Weitere Informationen zu den Richtlinien und Antragsunterlagen 
fi nden Sie auf der Internetseite des Landkreises Ansbach im Be-
reich Förderungen unter www.landkreis-ansbach.de/Landratsamt/
Formulare/Formulare-und-Anträge/. 
Bei Fragen hilft Ihnen das Sachgebiet Finanzen des Landratsamts 
unter der Telefonnummer 0981/468-1076 gerne weiter.

Die heutige Ausgabe Ihres Mitteilungs blattes ist die letzte in diesem Jahr.

Infolge der Feiertage über Weihnachten und Neujahr erscheint die erste Ausgabe 
des Mitteilungsblattes 2026 in der Woche vom 19. bis 24. Januar 2026 (KW 4).

Unseren Lesern und Kunden wünschen wir für die kommenden Feiertage eine schöne 
und friedliche Zeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Bei den Austrägern, die zuverlässig zu jedem Erscheinungstermin das Amts- und Mit-
teilungsblatt pünktlich in die Haushalte bringen, möchten wir uns ganz herzlich be-
danken. Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel



Getränkemarkt Neiderer
Steinweg 10   -   Leutershausen   -   Tel. oder Fax 0 98 23/80 18

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, Mi. 7.30 - 12.30 Uhr, Sa. 7.30 - 13.00 Uhr        Angebote Abholpreise           Inhaber: Martin Neiderer

Weihnachtsbiere:  Haller Löwenbräu, Hauf DKB, 
Hofmann, Kesselring, Mönchshof, Spalter

LANDWEHR, zu jedem Kasten HELL 0,5 l
1 Six-Pack im Wert von 4,80 GRATIS! 

FRANKENBRUNNEN MiWa
medium + Brombeere, + Lemon, + Orange
12 x 0,75-l-Glasfl .-Kiste + 3,10 Pfand   4,99 

Kern Glühwein, aus Obst und Beeren
1,0-l-Flasche   2,75

KAUZEN-Biere, alle Sorten
+ 1 Textil-Tasche GRATIS!

BRÄUWIRTS, PATRIZIER oder 
TURMHERREN-Biere, alle Sorten,
20 x 0,5-l-Kiste + 3,10 Pfand   9,80

FÖRSTINA Schorlen oder Vital, 
alle Sorten 12 x 0,75-l-Kiste PET  7,99

KERNs Winterpunsch od. Winter-
apfel 1,0-l-Flasche   2,- + 0,15 Pfand

FISCHER, das Helle, das Spezial, 
das Pils 20 x 0,5-l-Kiste + 3,10 Pfand 13,75

Jung: Müller-Thurgau, Obereisenheim

QbA halbtrocken  1,0-l-Flasche   4,44

Becksteiner Rotling 
od. Müller-Thurgau, halbtrocken

1,0-l-Flasche   3,95

Eberstadter Rebsortenweine Wttbg.
versch. Sorten 1,0-l-Flasche   4,95

Winzer- oder Festtagsglühwein WHb
weiß, rose, rot 1,0-l-Flasche   3,60

Gutmann Weizenbock, hell      auch Sixpack: 
20 x 0,5-l-Kiste   20,90 + 3,10 Pfand       6,50 + 0,48 Pfand

Zum Fest: verschiedene Whisky-Spezialitäten:
Irish, Islay, Highland, Isle of Sky, West-Highland, Bourbon

auch diverse Geschenkpackungen

„Leutershäuser Sekt“ trocken / halbtrocken oder rosé

All unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Wir haben 
Bock!

wieder 
freitags Grillhähnchen Gegenüber 

Grillservice AUST

19.12.25 + ab 9.1.26



RÜCKLICHT MIT
BREMSLICHTFUNKTION

jetzt Servicetermin vereinbaren
Servicetelefon: 0123456789

Laden geschlossen vom 15.12.25 - 12.01.26

RÜCKLICHT MIT
BREMSLICHTFUNKTION

jetzt Servicetermin vereinbaren
Servicetelefon: 0123456789

Laden geschlossen vom 15.12.25 - 12.01.26

RÜCKLICHT MIT
BREMSLICHTFUNKTION

jetzt Servicetermin vereinbaren

Wir beraten Sie gerne!

Für Ihre Sicherheit

Kontakt über:   09829/242   oder  anfragen@schmidts-radladen.de

Brautra
dition

Brautra
dition

 seit 3
50 Ja

hren

 seit 3
50 Ja

hren
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Reindler BräuReindler Bräu
PRIVATBRAUEREI REINDLER JOCHSBERG

DDaass BBiieerr aauuss DDeeiinneerr HHeeiimmaatt!!DDaass BBiieerr aauuss DDeeiinneerr HHeeiimmaatt!!

Unsere Brauereigaststätte ist vom 23.12.2015 bis einschließlich 05.01.2016 geschlossen.Unsere Brauereigaststätte ist vom 23.12.2015 bis einschließlich 05.01.2016 geschlossen.
Brauhausweg 5 · 91578 Leutershausen – Jochsberg · Tel. 09823 203 · Fax 93046 · www.brauerei-reindler.deBrauhausweg 5 · 91578 Leutershausen – Jochsberg · Tel. 09823 203 · Fax 93046 · www.brauerei-reindler.de

Ein herzlichesEin herzlichesEin herzlichesEin herzliches
... allen unseren Kunden und... allen unseren Kunden und
Freunden für ihr Vertrauen,Freunden für ihr Vertrauen,
verbunden mit den bestenverbunden mit den besten
Wünschen für ein frohes,Wünschen für ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfestbesinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr.                                                und alles Gute im neuen Jahr.                                                

DankeschönDankeschönDankeschönDankeschön
Wir wünschen allen unseren 
Kunden, Freunden und 
Bekannten ein frohes, 
besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute im neuen Jahr!

Frohe FesttageFrohe Festtage

Unsere Brauereigaststätte ist vom 22.12.2025 bis einschließlich 6.1.2026 geschlossen.

Ihre Spende hilft!  
drk.de/spenden

Was wirklich  
zählt: Wärme
Gemeinsam helfen. 
Vor Ort und weltweit.

ANZEIGENTEXTE BITTE DEUTLICH SCHREIBEN UND RECHTZEITIG AUFGEBEN!



Weihnachtszeit

Eine schöneund ein 
glückliches und 
gesundes neues Jahr. eieie titigesundes neues Jahr.

u
glückliches und 
gesundes neues Jahr.gesundes neues Jahr.

wünscht IhnenIhr FTS TeamOberhäuserstr. 5591522 AnsbachTel. 0981-461000www.fts-ansbach.deHeiko Beierle - Stefan Unger

... und viel Gesundheit und
Glück für 2026 wünschen

Niklas
Simon
Jessica
Vanessa
Claudia
Marlies
Sandra
Marita
Sabine
Edith
Ida
Giulia

Claudia + Christoph
SCHREINEREI

Schreinerei MTS, Schernberg 22, 91567 Herrieden

www.schre inere i -mts .de

Wir freuen uns auf eine formlose Bewerbung
gerne per eMail unter: info@schreinerei-mts.de

mit Berufserfahrung, Vollzeit, ab sofort
Schreinergeselle gesucht

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?

Menschen
erreichen

war nie so einfach. 

Anzeigen schalten im Mitteilungsblatt:
anzeigen@krieger-verlag.de

Durchwahl:
98 01-0  Zentrale, 

Anzeigenannahme
98 01-20 Buchhaltung
98 01-21  Rechnungsstellung
98 01-23  Austrägerverwaltung
98 01-40 Anzeigensatz
  Ansprechpartner für 

Datentransfer per E-Mail
98 01-37 Redaktionssystem
98 01-90 Telefax

HIER geht‘s direkt
zu Ihrem Ansprechpartner

Vorwahl: 0 79 53

Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!

Rudolf-Diesel-Str. 41, 
74572 Blaufelden



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Telefon 09872–9528806 
www.bestattungen-wick.de

Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen.
Und wünschen alles 
Gute für das neue Jahr.

Brennholz versch. Längen 
möglich, Hart-/Weichholz, auf Palette 
geschichtet und Holzbriketts; 
beides inkl. Lieferung im LK AN.
Info/Bestellung unter: 01 70/4 16 46 45 
oder www.goblirsch-spedition.de                 
Fa. Matthias Goblirsch                          
Spedition – Transporte – Brennholz   
Büchelberg 15, 91578 Leutershausen

IHRE ANZEIGE. 
IHRE REICHWEITE. 
IHR ERFOLG.

PLATZIERUNGSWÜNSCHE
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden. DER VERLAG




